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EMKG – Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe

Teil 2: EMKG Modul Haut: Feuchtarbeit erkennen und gestalten

Das Ermitteln und die Festlegung von Schutzmaßnahmen für Feuchtarbeit beim Umgang mit Gefahrstoffen 
ist Bestandteil des EMKG. In der Neufassung der TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt, Ermittlung – 
Beurteilung- Maßnahmen“ wurde das Zuordnen von Feuchtarbeit und die dazugehörigen Schutzmaßnahmen 
aufgrund von neuen Erkenntnissen überarbeitet.  Dies ist ein Anlass Ihre Gefährdungsbeurteilung in Bezug auf 
Feuchtarbeit zu prüfen und ggf. zu aktualisieren. Diese Hilfestellung unterstützt Sie dabei.

Folgen der Feuchtarbeit
Bei der Feuchtarbeit besteht die Gefährdung in der entfettenden Wirkung auf die Haut beim Umgang mit 
Wasser oder wässrigen Flüssigkeiten*. In den meisten Fällen sind die Hände betroffen. Passiert das über 
einen längeren Zeitraum, führt dies zu einer wiederholten Schädigung der Hautschutzschicht. Dies kann von 
einem Ekzem bis hin zu einer Kontaktallergie führen, eine der häufigsten Berufskrankheiten beim Umgang mit 
Gefahrstoffen. Ein typisches Beispiel für eine Erkrankung durch Feuchtarbeit sind die sogenannten Wasch-
frauenhände. Die Hände sind trocken, die Haut ist schuppig und es bilden sich Risse, Rötungen und Juckreiz.  

*Wässrige Flüssigkeiten sind z. B. wassergemischte Kühlschmierstoffe, wässrige Desinfektionsmittel oder 
wässrige Reinigungsmittel. Zu den wässrigen Desinfektionsmitteln gehören auch Händedesinfektionsmittel 
(sogenannte wässrig-alkoholische Lösungen – auch als Gel).  Ausschlaggebend für die Zuordnung zur Feucht-
arbeit ist die Dauer und Häufigkeit eines Hautkontaktes mit wässrigen Flüssigkeiten. Die Kennzeichnung der 
wässrigen Flüssigkeiten nach CLP-Verordnung gibt keinen Hinweis auf Feuchtarbeit. Wässrige Flüssigkeiten 
sind aufgrund Ihrer Verdünnung in den meisten Fällen nicht kennzeichnungspflichtig.

Das alleinige Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen ist in der aktualisierten 
TRGS 401 nicht mehr als Feuchtarbeit definiert! Feuchtarbeit liegt erst dann vor, wenn 
direkt nach dem Ausziehen ein Hautkontakt mit Wasser oder wässrigen Flüssigkeiten be-
steht. 
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Liegt Feuchtarbeit vor?
An den folgenden Arbeitsplätzen haben Beschäftigte häufig dauerhaften Kontakt mit Wasser oder wässrigen 
Flüssigkeiten. 

 
 

Haben Sie kein Beispiel gefunden, dass zu Ihrem Betrieb passt?
Wenn Sie sich in den Beispielen nicht wiederfinden oder unsicher sind, können Sie selbst ermitteln, ob Ihre 
Beschäftigten von Feuchtarbeit betroffen sind. Beobachten Sie die Arbeitsabläufe vor Ort. Sprechen Sie mit 
den Beschäftigten.

Eine Gefährdung durch Feuchtarbeit liegt vor, wenn ein Beschäftigter mehr als

○ 2 Stunden pro Arbeitstag Hautkontakt mit Wasser oder wässrigen Flüssigkeiten hat oder
○ 15-mal pro Arbeitstag tätigkeitsbedingt die Hände waschen muss.

Eine Gefährdung durch Feuchtarbeit liegt nach dem Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen vor, 
wenn ein Beschäftigter direkt im Wechsel mehr als

○ 10-mal pro Arbeitstag Hautkontakt mit Wasser oder wässrigen Flüssigkeiten hat oder
○ 5-mal pro Arbeitstag tätigkeitsbedingt die Hände waschen muss.
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Bei meinen Beschäftigten liegt eine Gefährdung durch Feuchtarbeit vor. Was nun?
Lässt sich die Feuchtarbeit vermeiden? Ist die Feuchtarbeit nicht vermeidbar, sollten Sie, soweit wie möglich, 
die Arbeit auf mehrere Beschäftigte verteilen.

Bei unvermeidbarer Feuchtarbeit ist das Tragen flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe besser, als der direkte 
Hautkontakt mit Wasser.

Nach dem Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen reagiert die Haut empfindlicher auf mechanische Be-
lastungen, Wasser, Detergenzien und Gefahrstoffe. Deshalb sind die Hände nach dem Ausziehen der Hand-
schuhe möglichst nur mit einem Einmalhandtuch abzutrocknen.

Maßnahmen für Feuchtarbeit finden Sie demnächst im Schutzleitfaden 250. Dieser wird aktuell überarbeitet.

Wann ist bei Feuchtarbeit arbeitsmedizinische Vorsorge notwendig?
Haben Sie bei Ihrer Gefährdungsbeurteilung festgestellt, dass die Beschäftigten durch Feuchtarbeit gefährdet 
sind, müssen Sie eine arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten.

Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist Pflicht ab

○ 4 Stunden pro Arbeitstag Hautkontakt mit Wasser oder wässrigen Flüssigkeiten
○ 25-mal pro Arbeitstag tätigkeitsbedingtes Händewaschen

oder im Wechsel dem Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen

○ 20-mal pro Arbeitstag Hautkontakt mit Wasser oder wässrigen Flüssigkeiten
○ 10-mal pro Arbeitstag tätigkeitsbedingtes Händewaschen.
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